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1 Allgemeines 

1.1 Veranlassung 

Die Balzersen GmbH & Co. KG betreibt die Deponie „Harrislee“ in Flensburg Harrislee als 

DK I Deponie. In der hier betrachteten Fläche Polder 1 – Polder 7 soll die Herstellung der 

Oberflächenabdichtung und in der Basisabdichtung. 

Der hier vorliegende vorläufige QMP ist für die Arbeiten zur Herstellung der Basisabdichtung 

sowie der Oberflächenabdichtung gültig. 

In dem vorläufigen Qualitätsmanagementplan (QMP) sind die Qualitätsanforderungen an die 

Baustoffe und Bauteile sowie der Prüfungsumfang der einzelnen Prüfinstanzen Eigenprüfung 

(EÜ/EP) und Fremdprüfung (FP) für die Elemente der Basisabdichtung sowie der Oberflä-

chenabdichtung, die errichtet werden sollen beschrieben und zusammengetragen.  

Durch die Qualitätssicherung soll die fach- und anforderungsgerechte Ausführung und somit 

die mit der Planung beabsichtigte Wirksamkeit und Integrität der Basis- und Oberflächenab-

dichtung sichergestellt werden. 

 

1.2 Ziel des Qualitätsmanagementplanes 

Durch die Prüfungen und Kontrollen auf der Grundlage des vorliegenden Qualitätsmanage-

mentplans wird sichergestellt, dass die mit der Planung beabsichtigte Wirksamkeit und Funk-

tionsfähigkeit des Deponieabdichtungssystems auch realisiert werden kann. 

Der Umfang des Qualitätsprogramms und die Details der Prüfungen im Dichtungsbereich 

sind in diesem Qualitätsmanagementplan festgelegt. 
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Der QMP umfasst: 

• Verantwortlichkeit und Aufgaben der Qualitätssicherung einschließlich der Regelung 

der Zusammenarbeit zwischen Überwachungsbehörde, Fremd- und Eigenprüfung; 

• Anforderungen an die zu verwendenden Materialien und die dazugehörigen Eignungs-

prüfungen einschl. Anforderungen an die zu erstellenden Einbauanweisungen; 

• die Maßnahmen zur Qualitätsüberwachung und -prüfung während und nach der Durch-

führung der vorbereitenden Arbeiten des Deponiebasisabdichtungssystems; 

• die Art der Dokumentation zu der Herstellung (Bestandspläne und Stellungnahme). 

Der vorliegende Qualitätsmanagementplan (QMP) setzt sich aus den folgend aufgeführten 

Teilen und Anlagen zusammen: 

• QMP: Polymere Bauteile 

- Anlage 1: Standards zur Qualitätsüberwachung für Kunststoff- 

  dichtungsbahnen (SQÜ-KDB) 

- Anlage 2: Standards zur Qualitätsüberwachung für Schutz- 

  und Filter-/Trennvliese (SQÜ-GT) 

- Anlage 3: Standards zur Qualitätsüberwachung für Rohre, 

  Schächte und Bauteile (SQÜ-RSB) 

Der vorliegende QMP beinhaltet den Prüfumfang der polymeren Bauteile. Die Anlagen 1 

bis 3 des vorliegenden QMP sind Bestandteil dieses QMP. 

1.3 Durchführung der Qualitätssicherung 

Die Durchführung der Qualitätssicherung wird von den folgenden Beteiligten betrieben: 

• Eigenkontrolle/-überwachung des Herstellers (EÜ/EP) 

• Überwachung durch die örtliche Bauüberwachung des Auftraggebers (öBÜ) 

• Fremdprüfung durch eine in Abstimmung mit der zuständigen Behörde benannte 

fremdprüfende Stelle (FP) 

• Behördliche Überwachung durch die zuständige Behörde (LfU, SH). 

Übergreifend verantwortlich für die Qualitätssicherung ist ein von der Balzersen GmbH & Co. 

KG als Bauherr zu benennender Vertreter (siehe Punkt 2). Dieser hat ständig zu überwa-



 

QMP Deponie Harrislee, Teil 3, November 2024 Seite 6 
 

        

chen, dass die im Qualitätsmanagementplan beschriebenen Maßnahmen zur Qualitätslen-

kung im vorgeschriebenen Umfang erfolgen.  

Protokolle, Prüfungen und Berichte der Eigen- und Fremdprüfer sind jeweils an den Vertreter 

der Balzersen GmbH & Co.KG zu übergeben. 

 

1.4 Qualitätssicherung durch Eigenkontrolle/-überwachung 

Die Eigenkontrolle/-überwachung gliedert sich für die Basis- und Oberflächenabdichtung in: 

 

• Eigenprüfung bei Verlegung der Kunststoffdichtungsbahnen (Prüfungen Liefermaterial, 

Vorbehandlung, Einbau) durch einen Sachverständigen der beauftragten Baufirma bzw. 

die Baufirma 

• Eigenprüfung bei Verlegung der Schutz- und Filter-/Trennvliese (Prüfungen 

Liefermaterial, Vorbehandlung, Einbau) durch einen Sachverständigen der 

beauftragten Baufirma bzw. die Baufirma 

• Eigenprüfung bei Verlegung der Rohre, Schächte und Bauteile (Prüfungen Liefermaterial, 

Vorbehandlung, Einbau) durch einen Sachverständigen der beauftragten Baufirma bzw. 

die Baufirma 

Die ausführende Firma hat vor Baubeginn den Bauleiter zu benennen. Der Bauleiter der aus-

führenden Firma ist verantwortlich dafür, dass die im Rahmen der Eigenüberwachung vorge-

schriebenen Kontrollmaßnahmen in vorgeschriebenen Umfang erfolgen. Über die Durchfüh-

rung der Kontrollmaßnahmen sowie die Ergebnisse der Prüfungen sind jeweils Protokolle 

anzufertigen. Diese sind dem verantwortlichen Vertreter der Balzersen GmbH und dem 

Fremdprüfer unverzüglich vorzulegen. 

Darüber hinaus ist über den Bauablauf ein Tagebuch zu führen, das zumindest folgende 

Punkte beinhaltet: 

• Datum 

• Witterung und Temperaturverhältnisse 

• Art der durchgeführten Tätigkeiten 

• Umfang der durchgeführten Eigenüberwachung 
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• Eingesetztes Personal, eingesetzte Maschinen und eingesetzte Materialien 

• Besondere Vorkommnisse 

Die Eigenkontrolle/-überwachung hat nach Beendigung der Baumaßnahme alle Probeergeb-

nisse in einem Abschlussbericht zusammenzufassen, zu bewerten und dem Fremdprüfer 

vorzulegen, der diese Ergebnisse überprüft, seine Untersuchungsergebnisse und Bewertun-

gen ergänzt und einen gesamtheitlichen Abschluss Bericht mit Freigabeempfehlung an die 

zuständige Behörde vorlegt. Diese Unterlagen sind rechtzeitig (vier Wochen) vor dem Ab-

nahmetermin an die zuständige behördliche Überwachung zu übergeben. 

Die ausschließlich beim Auftragnehmer liegende Verantwortung für die anforderungs- und 

fachgerechte Leistung wird allein durch das Einhalten der Vorschriften des Qualitätsma-

nagementplanes nicht sichergestellt. Bei Mängeln kann sich der Auftragnehmer nicht darauf 

berufen, dass durch die Einhaltung der vorgesehenen und vom Auftragnehmer akzeptierten 

Qualitätssicherungsmaßnahmen die vertragskonforme Leistung erbracht wurde. 

2 Projektbeteiligte 

Die Verantwortlichkeiten der Beteiligten beim Bauvorhaben Deponie Harrislee, Basisabdich-

tung Polder 1 - 9 sind wie folgt geregelt: 

 

Auftraggeber (AG) / Bauherr:   Balzersen GmbH & Co. KG 

    Mühlenweg 

    24955 Harrislee  

 

Name Telefon Fax E-mail 

Herr Bratz    

 

Genehmigungs- / Aufsichtsbehörde:  LfU-SH 

    Hamburger Chaussee 25 

24220 Flintbek 



 

QMP Deponie Harrislee, Teil 3, November 2024 Seite 8 
 

        

Name Telefon Fax E-mail 

Herr Gerdes 04347/704-631  Thomas.Gerdes@lfu.landsh.de 

 

 

Oberbauleitung/Bauleitung:  Ingenieurbüro 

   IPP Ingenieurgesellschaft Possel und Partner 

   Rendsburger Landstraße 196-198 

   24113 Kiel 

     

Name Telefon Fax E-mail 

Herr Stockheim    

 

Qualitätssicherungsbeauftragter:  Balzersen GmbH & Co. KG 

    Mühlenweg 

    24955 Harrislee    

Name Telefon Fax E-mail 

Herr Bratz    

 

 

 

 

 

 

 



 

QMP Deponie Harrislee, Teil 3, November 2024 Seite 9 
 

        

Fremdprüfung (FP):  GGU-Gesellschaft für Grundbau und  

  Umwelttechnik mbH 

  Ludwigsluster Chaussee 72 

  19061 Schwerin 

Name Telefon Fax E-mail 

Herr Laesch 0170/2781840 0385/3968060 c.laesch@ggu.de 

 

Bauausführende Firma (AN):  N.N. 

 

Name Telefon Fax E-mail 

N.N    

 

Eigenprüfung (EP):   N.N. 

Name Telefon Fax E-mail 

    

  



 

QMP Deponie Harrislee, Teil 3, November 2024 Seite 10 
 

        

3 Unterlagen 

 

Für die Erstellung des QMP's lagen folgende projektspezifischen Unterlagen vor: 

[1] Genehmigung nach § 31 Abs. 3 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz zur Änderung der 

Oberflächenabdichtung einer Deponie der Klasse I in Harrislee, LLUR SH 

 

[2] Planunterlagen (Planfeststellungsverfahren) des Büros IPP Kiel (Lagepläne und Regel-

querschnitte), August 2023 

 

4 Allgemeine Angaben 

4.1 Aufbau des Basisabdichtungssystems 

Die Basisabdichtung wird auf der gesamten Fläche der Deponie errichtet. Es ist folgendes 

Abdichtungssystem geplant (von unten nach oben): 

• Anstehender Boden/Aushubplanum bzw. Böschung zum Bestand 

• Technische Barriere, 0,50 m  

• Kunststoffdichtungsbahn (KDB), 2,5 mm, BAM-zugelassen, 

Strukturierung nach Erfordernis 

• Schutzvlies (GT-S), BAM-zugelassen, Flächengewicht min. 2000 g/m2 

• Entwässerungsschicht (ES), Schichtstärke 30 cm 

• Deponiegut (Verfüllung) 

 

Im Rahmen dieses QMP werden die Maßnahmen für die Herstellung der polymeren Teile der 

Basisabdichtung im jetzigen Planzustand dargestellt. Mit Vorlage der weiteren Planung für 

die Abdichtung ist der Qualitätsmanagementplan fortzuschreiben. 
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4.2 Aufbau des Oberflächenabdichtungssystems 

Die Oberflächenabdichtung wird auf der gesamten Fläche der Deponie errichtet. Es ist fol-

gendes Abdichtungssystem geplant (von unten nach oben): 

• Deponiegut (Verfüllung) 

• Ausgleichsschicht (AS), Körnung 0/8 mm: 

- Flachbereich: Mächtigkeit 20 - 30 cm (inkl. Toleranzen) 

- Böschungsbereiche: Mächtigkeit 10 - 20 cm (inkl. Toleranzen) 

• Kunststoffdichtungsbahn (KDB), 2,5 mm, BAM-zugelassen, 

Strukturierung nach Erfordernis 

• Schutzvlies (GT-S), BAM-zugelassen, Flächengewicht min. 500 g/m2 

• Entwässerungsschicht (ES), Schichtstärke 30 cm 

• Rekultivierungsschicht, Mächtigkeit: d ≥ 2,7 m, darüber 0,3 m Oberboden 

 

Im Rahmen dieses QMP werden die Maßnahmen für die Herstellung der polymeren Teile der 

Oberflächenabdichtung im jetzigen Planzustand dargestellt. Mit Vorlage der weiteren Pla-

nung für die Abdichtung ist der Qualitätsmanagementplan fortzuschreiben. 
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4.3 Sonstige zu überwachende Einrichtungen 

Als sonstige zu überwachende Einrichtungen sind zu nennen: 

Entfällt 

4.4 Zuständigkeiten und Qualifikation 

Folgende Institutionen sind an der Qualitätssicherung beteiligt: 

• Eigenprüfung der bauausführenden Firma  (EP) 

• Eigenkontrolle der herstellenden Firmen  (EK) 

• Fremdprüfung als fremdprüfende Stelle vor Ort  (FP) 

• Überwachungsbehörde      LfU SH 

Die Eigen- und Fremdprüfung hat die Baumaßnahme in den Zeiträumen der relevanten Ar-

beiten ständig durch fachkundiges Personal mit praktischen Erfahrungen in den betreffenden 

Arbeiten vor Ort zu betreuen. Für den Bereich der BAM-zugelassenen Produkte wie Kunst-

stoffdichtungsbahn und Geotextilien gelten hierbei die Anforderungen aus der Richtlinie der 

BAM für fremdprüfende Stellen /72/ 

Die Fremdprüfung ist hinsichtlich der Belange der Qualitätssicherung gegenüber der Eigen-

überwachung weisungsbefugt. Entsprechende Weisungen sind bei möglichen Auswirkungen 

auf dem Bauvertrag mit dem AG und dessen Bauleitung abzustimmen. Bei beabsichtigten 

Änderungen an den Vorgaben dieses QMP hat zudem durch die FP eine vorherige Abstim-

mung mit dem LfU SH zu erfolgen. 

Für die Fortführung und Aktualisierung des QMP's ist die Fremdprüfung verantwortlich. Im 

Zuge der Fortführung des QMP's sind beispielsweise die Ergebnisse der vorgelegten Eig-

nungsprüfungen und die Ergebnisse im Versuchsfeld zu berücksichtigen. 

4.5 Sonstiges 

Es wird auf folgende allgemeine Punkte hingewiesen: 

• Weitere Untersuchungen und Prüfungen über das nachfolgend Aufgeführte hinaus, 

können durch das LfU SH sowie durch die Fremdprüfung gefordert werden. 
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• Für alle vorgesehenen Materialien und Bauteile ist ein Eignungsnachweis im Sinne der 

entsprechenden BQS vorzulegen und durch die FP freizugeben. 

• Bei der Anlieferung aller Baumaterialien auf der Baustelle hat eine Eingangskontrolle 

durch die FP mit Dokumentation zu erfolgen. Im Rahmen der Eingangskontrolle ist hier-

bei vollständig die Qualität der Baumaterialien entsprechend den Vorgaben des Quali-

tätsmanagementplans zu prüfen (Lieferscheine, Werksunterlagen, visuelle Prüfung, Ma-

terialprüfung). 

 

5 Eignung Verlegefachbetriebe 

Der Fachverleger ist eine nach der BAM-Richtlinie durch eine Güteüberwachungsorganisa-

tion (z. B. AK GWS) geprüfte und zertifizierte Verlegefirma mit gültiger Überwachungsurkun-

de und mit einsetzbaren Schweißfachkräften, die sich durch personenbezogene Ausweise 

nach DVS 2212 Teil 3 und die durch eine güteüberwachende Vereinigung ausgestellten 

Ausweise qualifiziert ausweisen können. 

Die Nachweise der Firmen sowie deren Mitarbeitern sind der Fremdprüfung vor Beginn der 

Schweißarbeiten zur Verfügung zu stellen. Die Unterlagen werden durch die Fremdprüfung 

geprüft und freigegeben. 

6 Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) 

Die Anforderungen an die Kunststoffdichtungsbahnen (Herstellung, Eigenüberwachung, Lie-

ferung, Lagerung, Verlegung etc.) sind dem „SQÜ-KDB“ (Anlage 1 des QMP) zu entnehmen. 

6.1 KDB: Eignungsprüfungen/-untersuchungen 

Die Eignung der KDB ist durch eine Zulassung der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM), 

Berlin, nachzuweisen. Die Zulassung muss unbefristet gültig sein. 

Darüber hinaus ist im Zusammenhang mit den vom Auftragnehmer gewählten Materialien 

der geotextilen Schutzlage und der Entwässerungsschicht sowie der KDB unter Berücksich-

tigung der projektspezifischen Randbedingungen (Aufbau und Bauverfahren) der Nachweis 

der ausreichenden Schutzwirksamkeit nach GDA-Empfehlung E 3-9 zu erbringen. 

Die Kunststoffdichtungsbahn muss die laut Standsicherheitsnachweisen ausreichenden Ver-

bundreibungsparameter gegenüber den umliegenden Materialien aufweisen. Hierbei gelten 

folgende Anforderungen: 
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• Kennwerte der Verbundscherfestigkeit zur Ausgleichsschicht: 

Anforderung gemäß Standsicherheitsnachweis 

• Kennwerte der Verbundscherfestigkeit zur geotextilen Schutzlage: 

Anforderung gemäß Standsicherheitsnachweis 

Die Unterlagen zur Eignung der KDB ist durch die Fremdprüfung zu prüfen und freizugeben. 

 

6.2 KDB: Anlieferkontrollen 

Die Lieferscheine sowie die Liefertermine der Kunststoffdichtungsbahnen sind der Fremdprü-

fung vorab zur Verfügung zu stellen. Es erfolgt eine visuelle Anlieferkontrolle durch die 

Fremdprüfung. Die Lieferdokumentation erfolgt durch die Fremdprüfung im Schlussbericht. 

Als Anlieferkontrolle der KDB wird zudem alle 5000 m2 KDB eine Prüfung an einer Grundma-

terialprobe (GM) im Poly-Prüflabor der Fremdprüfung durchgeführt. Diese Probe wird am 

jeweiligen Verlegetag durch die Verlegefirma entnommen und der Fremdprüfung übergeben. 

Das Datenblatt sowie der Lieferschein für den Schweißzusatz zur Herstellung der Auftrag-

nähte (Schweißdraht bzw. Granulat) sind der Fremdprüfung ebenfalls zu übergeben. Von 

dem Material wird zu Beginn der Schweißarbeiten durch die Fremdprüfung ebenfalls eine 

Probe entnommen, die im Poly-Labor geprüft wird. 

Folgende Qualitätsprüfungen sind im Rahmen der Eigen- und Fremdprüfung ergänzend zu 

visuellen Kontrollen nach Anlieferung vorzusehen (Entnahme aus erster Rolle, Prüfung nach 

Beginn der Verlege-/Schweißarbeiten): 
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Tabelle 1: KDB: Qualitätskontrollen für EP und FP bei Anlieferung 

Parameter Prüfmethode Anforderung 

Prüfumfang 

Eigenprüfung/ 

Eigenüberwachung 
Fremdprüfung 

Kunststoffdichtungsbahn Grundmaterial-Probe (GM) 

Materialprüfung 
Zugversuch nach 

DIN EN ISO 527-3 

gem. Hersteller-

angaben 
ständige Prüfung Hersteller alle 10000 m2 1 Stück 

Maßänderung bei 

Warmlagerung 
B14 der BAM 

gem. Hersteller-

angaben 
ständige Prüfung Hersteller alle 5000 m2 1 Stück 

Bestimmung des 

Schmelzindexes 
DIN EN ISO 1133-1 

gem. Hersteller-

angaben 
ständige Prüfung Hersteller alle 10000 m2 1 Stück 

Bahnendicke 
Abmessung 

DIN EN ISO 9863-1 

gem. Hersteller-

angaben 
ständige Prüfung Hersteller alle 10000 m2 1 Stück 

Bestimmung der Dichte DIN EN ISO 1183-1 
gem. Hersteller-

angaben 
ständige Prüfung Hersteller alle 10000 m2 1 Stück 

Schweißzusatz (SZ) 

Bestimmung der Dichte DIN EN ISO 1183-1 
gem. Hersteller-

angaben 
ständige Prüfung Hersteller 2 Stück 

Bestimmung des 

Schmelzindexes 
DIN EN ISO 1133-1 

gem. Hersteller-

angaben 
ständige Prüfung Hersteller 2 Stück 

 

6.3 KDB: Versuchsfeld 

Es ist jeweils für die Basisabdichtung als auch für die Oberflächenabdichtung ein Versuchs-

feld herzustellen. Wir empfehlen, das Versuchsfeld der Basis-sowie der Oberflächenabdich-

tung so anzulegen, dass der Flach- und Böschungsbereich berücksichtigt wird und drei KDB 

verlegt/geschweißt werden, so dass für die Nahtprüfungen im Versuchsfeld zwei Nähte zur 

Verfügung stehen. 

Im Versuchsfeld sind der FP durch die Verlegefirma Probeschweißungen vor Beginn der 

Schweißarbeiten je Schweißverfahren (z. B. Heizkeilnaht, Auftragsnaht) und Naht (z. B. 

Heizkeilnaht, Auftragsnaht, T-Stoß, Zuschnitt, Anschluss Altbereich) zu übergeben. Weiter-

hin ist im Versuchsfeld je Nahtanfang und Nahtende jeweils eine Probe aus der Fläche zu 
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entnehmen und der FP zu übergeben. Quernähte sind im Versuchsfeld ebenfalls herzustel-

len. 

Nahtprüfungen vor Ort (Schälproben und Dichtheitsprüfungen) sind im Beisein der FP durch-

zuführen. Die FP führt zusätzlich Ultraschallprüfungen an den Nähten durch. 

Folgende Qualitätsprüfungen sind im Rahmen der Eigen- und Fremdprüfung im Versuchsfeld 

vorzusehen: 

Tabelle 2: KDB: Qualitätskontrollen für EP und FP im Versuchsfeld 

Parameter Prüfmethode Anforderung 

Prüfumfang 

Eigenprüfung Fremdprüfung 

Während der Verlegung 

Äußere Beschaffenheit 

und mechanische Be-

schädigungen 

visuell 

DVS 2225-2 

BAM-Zulassung 

Unversehrtheit visuell, gesamte Fläche visuell, gesamte Fläche 

Abrollen der Bahnen 

visuell 

DVS 2225-2 

BAM-Zulassung 

Überprüfung, 

BAM-Kennzeich-

nung 

visuell, gesamte Fläche visuell, gesamte Fläche 

Verlegung und Planlage 

visuell 

DVS 2225-2 

BAM-Zulassung 

gem. vorläufigem 

Verlegeplan, 

keine Falten und 

Wellen vor Über-

deckung 

visuell, gesamte Fläche visuell, gesamte Fläche 

Bahnendicke 
Abmessung 

DIN EN ISO 9863-1 
 2,5 mm Stichproben Stichproben 

Plangenauigkeit/ 

Geradlinigkeit 
DIN 16726 gem. Verlegeplan visuell, gesamte Fläche visuell, gesamte Fläche 

Kantengeradheit 
visuell 

DVS 2225-2 
- visuell, gesamte Fläche visuell, gesamte Fläche 

Äußere Beschaffenheit 

und mechanische Be-

schädigungen 

visuell 

DVS 2225-2 

BAM-Zulassung 

Unversehrtheit visuell, gesamte Fläche visuell, gesamte Fläche 
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Tabelle 2: KDB: Qualitätskontrollen für EP und FP im Versuchsfeld (Fortführung) 

Parameter Prüfmethode Anforderung 

Prüfumfang 

Eigenprüfung Fremdprüfung 

Während und nach den Fügearbeiten 

Randbedingungen 

(Witterung, Temperatur, 

Luftfeuchte etc., Füge-

druck, Vorschubge-

schwindigkeit etc.) 

Prüfung und 

Protokollierung 

Einhaltung der bei der 

Probeschweißung festge-

legten Rand- und Her-

stellungsbedingungen 

visuell, ständig visuell, Stichproben 

Ermittlung der Schweiß-

parameter (Probe-

schweißung) 

Kurzzeitschälversuche 

Baustelle 

Protokollierung 

DVS 2225 / 

T2+4 

gem. Herstellerangaben 

arbeitstäglich, 

jeweils bei Beginn 

und Ende der 

Schweißarbeiten 

Anwesenheit 

Schweißnahtprüfungen 

Nahtfestigkeit und Naht-

geometrie (Labor) 

Zugscher-

/Schältest 

DVS 2203, T2 

DVS 2225, T4 

DVS 2226, T2-3 

DIN EN ISO 

527-3 

gem. Herstellerangaben 

und DVS-Richtlinien 

ständige Kontrolle 

der Schweißnaht 

Probeschweißungen 

je Schweißverfahren 

und Naht 

6 Stück 

(geschätzt) 

Entnahme aus 

Nahtanfang und 

Nahtende 

4 Stück 

(geschätzt) 

Beschaffenheit der Näh-

te, Nahtgeometrie 

DVS 2225-T2 

BAM-Zulassung 

 

Ultraschall 

Fügewege: 0,4 ≤ Δ dN ≤ 

0,8 (Überlappnähte) 

Fügefaktor: 1,25 ≤ fNA ≤ 

1,75 

(Auftragnähte) 

ständig 

Probeschweißung, 

 

ca. alle 10 m, mind.  

3-mal je Naht 

20 Stück 

(geschätzt) 

Nahtdichtigkeit  

Überlappnähte mit Prüf-

kanal 

DVS 2225-T2 

Druckluft 

Druckabfall ≤ 10% des 

Ausgangsdruckes über 

10 Min. 

alle Überlappnähte 

mit Prüfkanal 
Begleitung EP 

Nahtdichtigkeit  

Auftragnähte 

DVS 2225-T2 

Vakuum, Hoch-

spannung 

keine Blasenbildung an 

der Naht über 10 s 

gesamte Auftrag-

naht 
Begleitung EP 

Nahtfestigkeit 

(Baustellenversuche) 

Schältest nach 

DVS 2226 T3 
gem. Herstellerangaben 

Nahtanfang und -

ende 
Begleitung EP 
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6.4 KDB: Regeleinbau 

Im Regelfall kann der Regeleinbau erst nach Vorliegen und Prüfung/Auswertung der Ergeb-

nisse aus dem Versuchsfeld erfolgen. Aufgrund der Kleinräumigkeit der Maßnahme kann der 

Weiterbau auf Risiko des Auftragnehmers umgehend erfolgen. 

Folgende Qualitätsprüfungen sind im Rahmen der Eigen- und Fremdprüfung im Regeleinbau 

vorzusehen: 

 

Tabelle 3: KDB: Qualitätskontrollen für EP und FP im Regeleinbau 

Parameter Prüfmethode Anforderung 

Prüfumfang 

Eigenprüfung Fremdprüfung 

Während der Verlegung 

Äußere Beschaffenheit 

und mechanische Be-

schädigungen 

visuell 

DVS 2225-2 

BAM-Zulassung 

Unversehrtheit 
visuell, gesamte 

Fläche 
visuell, gesamte Fläche 

Abrollen der Bahnen 

visuell 

DVS 2225-2 

BAM-Zulassung 

Überprüfung, BAM-

Kennzeichnung 

visuell, gesamte 

Fläche 
visuell, gesamte Fläche 

Verlegung und Planlage 

visuell 

DVS 2225-2 

BAM-Zulassung 

gem. vorläufigem Verle-

geplan, keine Falten und 

Wellen vor Überdeckung 

visuell, gesamte 

Fläche 
visuell, gesamte Fläche 

Bahnendicke 

Abmessung 

DIN EN ISO 

9863-1 

 2,5 mm Stichproben Stichproben 

Plangenauigkeit/ 

Geradlinigkeit 
DIN 16726 gem. Verlegeplan 

visuell, gesamte 

Fläche 
visuell, gesamte Fläche 

Kantengeradheit 
visuell 

DVS 2225-2 
- 

visuell, gesamte 

Fläche 
visuell, gesamte Fläche 

Äußere Beschaffenheit 

und mechanische Be-

schädigungen 

visuell 

DVS 2225-2 

BAM-Zulassung 

Unversehrtheit 
visuell, gesamte 

Fläche 
visuell, gesamte Fläche 
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Während und nach den Fügearbeiten 

Randbedingungen 

(Witterung, Temperatur, 

Luftfeuchte etc., Füge-

druck, Vorschubge-

schwindigkeit etc.) 

Prüfung und 

Protokollierung 

Einhaltung der bei der 

Probeschweißung festge-

legten Rand- und Her-

stellungsbedingungen 

visuell, ständig visuell, Stichproben 

Ermittlung der Schweiß-

parameter (Probe-

schweißung) 

Kurzzeitschälversuche 

Baustelle 

Protokollierung 

DVS 2225 / 

T2+4 

gem. Herstellerangaben 

arbeitstäglich, 

jeweils bei Beginn 

und Ende der 

Schweißarbeiten 

Anwesenheit 

Schweißnahtprüfungen 

Nahtfestigkeit und Naht-

geometrie (Labor) 

Zugscher-

/Schältest 

DVS 2203, T2 

DVS 2225, T4 

DVS 2226, T2-3 

DIN EN ISO 

527-3 

gem. Herstellerangaben 

und DVS-Richtlinien 

ständige Kontrolle 

der Schweißnaht 

Probeschweißungen 

(PSA bzw. PSE)  

15 Stück 

(geschätzt) 

Entnahme aus 

Nahtende (PEE) 

5 Stück 

(geschätzt) 

Beschaffenheit der Näh-

te, Nahtgeometrie 

DVS 2225-T2 

BAM-Zulassung 

 

Ultraschall 

Fügewege: 0,4 ≤ Δ dN ≤ 

0,8 (Überlappnähte) 

Fügefaktor: 1,25 ≤ fNA ≤ 

1,75 

(Auftragnähte) 

ständig 

Probeschweißung, 

 

ca. alle 10 m, mind.  

3-mal je Naht 

80 Stück 

(geschätzt) 
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Tabelle 3: KDB: Qualitätskontrollen für EP und FP im Regeleinbau (Fortführung) 

Parameter Prüfmethode Anforderung 

Prüfumfang 

Eigenprüfung Fremdprüfung 

Nahtdichtigkeit  

Überlappnähte mit 

Prüfkanal 

DVS 2225-T2 

Druckluft 

Druckabfall ≤ 10% 

des Aus-

gangsdruckes 

über 

10 Min. 

alle Überlappnähte mit 

Prüfkanal 
Begleitung EP 

Nahtdichtigkeit  

Auftragnähte 

DVS 2225-T2 

Vakuum, Hoch-

spannung 

keine Blasenbil-

dung an der Naht 

über 10 s 

gesamte Auftragnaht Begleitung EP 

Nahtfestigkeit 

(Baustellenversuche) 

Schältest nach DVS 

2226 T3 

gem. Hersteller-

angaben 
Nahtanfang und -ende Begleitung EP 

Vor den Verlegearbeiten ist durch die Verlegefirma ein vorläufiger Verlegeplan für die KDB 

zu erstellen. Dieser ist durch die FP zu prüfen und freizugeben. Im Nachgang an die Arbeiten 

wird durch die Verlegefirma ein Verlegeplan erstellt, welcher die Dokumentation vor Ort und 

die Rollennummern der KDB beinhaltet. 

7 Schutz- und Filter-/Trennvliese (GT-S/GT-FT) 

Über der KDB wird ein Geotextil zum Schützen (Schutzvlies) mit einem Flächengewicht von 

min. 2000 g/m2 verlegt. 

Die Anforderungen an das Vlies (Herstellung, Eigenüberwachung, Lieferung, Lagerung, Ver-

legung etc.) sind dem „SQÜ-GT“ (Anlage 2 des 2. Teil des QMP) zu entnehmen. 

7.1 GT: Eignungsprüfungen/-untersuchungen 

Die Eignungen der Geotextilien (GT) sind durch eine Zulassung der Bundesanstalt für Mate-

rialprüfung (BAM), Berlin, nachzuweisen. Die Zulassung muss unbefristet gültig sein. 

Auf der Grundlage der BAM-Zulassungen ist projektbezogen folgendes nachzuweisen: 

• Schutzwirksamkeit gegenüber der Entwässerungsschicht (projektbezogen) 

• die Verbundparameter zu den angrenzenden Schichten 
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Die Nachweise sind durch entsprechend qualifizierte Fachleute zu führen und falls erforder-

lich, durch Prüfzeugnisse qualifizierter Prüflabore zu belegen. 

Die Unterlagen zur Eignung der KDB ist durch die Fremdprüfung zu prüfen und freizugeben. 

7.2 GT: Anlieferkontrollen 

Die Lieferscheine sowie die Liefertermine der Vliese sind der Fremdprüfung vorab zur Verfü-

gung zu stellen. Es erfolgt eine visuelle Anlieferkontrolle durch die Fremdprüfung. Die Liefer-

dokumentation erfolgt durch die Fremdprüfung im Schlussbericht. 

Als Anlieferkontrolle der GT wird zudem je Vlies alle 5000 m2 eine Prüfung an einer Material-

probe im Poly-Prüflabor der Fremdprüfung durchgeführt. Diese Proben werden am jeweiligen 

Verlegetag durch die Verlegefirma entnommen und der Fremdprüfung übergeben. 

Folgende Qualitätsprüfungen sind im Rahmen der Eigen- und Fremdprüfung ergänzend zu 

visuellen Kontrollen nach Anlieferung vorzusehen (Entnahme aus jeweils erster Rolle, Prü-

fung nach Beginn der Verlegearbeiten): 
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Tabelle 4: GT: Qualitätskontrollen für EP und FP bei Anlieferung/vor Einbau 

Parameter Prüfmethode Anforderung 

Prüfumfang 

Eigenprüfung/ 

Eigenüberwachung 
Fremdprüfung 

Geotextil zum Schützen = Schutzvlies (GT-S) 

Masse pro Flächen-

einheit 

DIN EN ISO 

9864 

gem. Herstelleranga-

ben/Zulassungsschein 

ständige Prüfung Her-

steller 

alle 5000 

m2 
1 Stück 

Dicke 

DIN EN ISO 

9863-1 Prüf-

druck 2 kPa 

gem. Herstelleranga-

ben/Zulassungsschein 

ständige Prüfung Her-

steller 

alle 5000 

m2 
1 Stück 

Höchstzugkraft und 

Dehnung bei Höchst-

zugkraft längs/quer 

DIN EN ISO 

10319 oder DIN 

EN 29073-3 

gem. Herstelleranga-

ben/Zulassungsschein 

ständige Prüfung Her-

steller 

alle 5000 

m2 
1 Stück 

Stempeldurchdrück-

kraft 

DIN EN ISO 

12236 

gem. Herstelleranga-

ben/Zulassungsschein 

ständige Prüfung Her-

steller 

alle 5000 

m2 
1 Stück 

Geotextil zum Filtern und Trennen = Filter-/Trennvlies (GT-FT) 

Masse pro Flächen-

einheit 

DIN EN ISO 

9864 

gem. Herstelleranga-

ben/Zulassungsschein 

ständige Prüfung Her-

steller 

alle 5000 

m2 
1 Stück 

Dicke 

DIN EN ISO 

9863-1 Prüf-

druck 2 kPa 

gem. Herstelleranga-

ben/Zulassungsschein 

ständige Prüfung Her-

steller 

alle 5000 

m2 
1 Stück 

Höchstzugkraft und 

Dehnung bei Höchst-

zugkraft längs/quer 

DIN EN ISO 

10319 oder DIN 

EN 29073-3 

gem. Herstelleranga-

ben/Zulassungsschein 

ständige Prüfung Her-

steller 

alle 5000 

m2 
1 Stück 

Stempeldurchdrück-

kraft 

DIN EN ISO 

12236 

gem. Herstelleranga-

ben/Zulassungsschein 

ständige Prüfung Her-

steller 

alle 5000 

m2 
1 Stück 

 

7.3 GT: Versuchsfeld 

Wir empfehlen, das Versuchsfeld der Polder 1 - 7 so anzulegen, dass der Flach- und Bö-

schungsbereich berücksichtigt wird (mit drei Bahnen Kunststoffdichtungsbahn). 

Folgende Qualitätsprüfungen sind im Rahmen der Eigen- und Fremdprüfung im Versuchsfeld 

vorzusehen: Bei der Verlegung der GT ist die jeweilige Verlegeanleitung zu beachten. Die 
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Arbeiten sind von der Fremdprüfung zu begleiten (visuelle Kontrollen der Überlappungen und 

faltenfreien Verlegung). 

7.4 GT: Regeleinbau 

Im Regelfall kann der Regeleinbau erst nach Vorliegen und Prüfung/Auswertung der Ergeb-

nisse aus dem Versuchsfeld erfolgen. Aufgrund der Kleinräumigkeit der Maßnahme kann der 

Weiterbau auf Risiko des Auftragnehmers umgehend erfolgen. 

Folgende Qualitätsprüfungen sind im Rahmen der Eigen- und Fremdprüfung im Regeleinbau 

vorzusehen: Bei der Verlegung der GT ist die jeweilige Verlegeanleitung zu beachten. Die 

Arbeiten sind von der Fremdprüfung zu begleiten (visuelle Kontrollen der Überlappungen und 

faltenfreien Verlegung). 

Vor den Verlegearbeiten sind durch die Verlegefirma vorläufige Verlegepläne für die GT zu 

erstellen. Diese sind durch die FP zu prüfen und freizugeben. Im Nachgang an die Arbeiten 

wird durch die Verlegefirma jeweils ein Verlegeplan erstellt, welcher die Dokumentation vor 

Ort und die Rollennummern der GT beinhaltet. 

8 Rohre, Schächte und Bauteile (RSB) 

Die Anforderungen an die Rohre, Schächte und Bauteile (Herstellung, Eigenüberwachung, 

Lieferung, Lagerung, Einbau etc.) sind dem „SQÜ-RSB“ (Anlage 3 des 2. Teil des QMP) zu 

entnehmen. Es gelten die Materialanforderungen gemäß BQS 8-1 in Verbindung mit der 

SKZ/TÜV-LGA Güterichtlinie „Rohre, Schächte und Bauteile auf Deponien“ und der 

DIN 19667:2015-08 „Dränung von Deponien - Planung, Bauausführung und Betrieb“. 

 

8.1 RSB: Eignungsprüfungen/-untersuchungen 

Die statischen Nachweise für Rohre, Schächte und Bauteile sind entsprechend der Regel-

werke des ATV-DVWK durch einen Fachingenieur unter Berücksichtigung der projektzpezifi-

schen Randbedingungen (Aufbau und Bauverfahren) zu führen. Die Nachweise sind der 

Fremdprüfung vorzulegen und werden durch diese freigegeben. 

Darüber hinaus sind die Fertigungspläne vom Hersteller mit Angabe der vorgesehenen 

Schweißnahtformen und Schweißverfahren der Fremdprüfung vorzulegen. 
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Die Herstellung, Verlegung und Schweißung sowie Prüfung der Bauteile wird geregelt durch: 

• die Produktzulassung der verwendeten Bauteile und Rohre 

• die BAM-Richtlinie für die fremdprüfende Stelle 

• DVS- Richtlinie 2225/T1 

Für die Abwicklung der Einbaumaßnahmen muss während der gesamten Bauzeit vor Ort ein 

verantwortlicher Bauleiter des Verarbeitungsfachbetriebes zur Verfügung stehen, der mit den 

erforderlichen Kompetenzen ausgestattet ist. 

Die Rohrleitungen, Schächte und Bauteile werden nach den genehmigten Ausführungsplä-

nen eingebaut. Der Einbau wird durch die FP überwacht. Die Lage der Rohrleitungen, 

Schächte und Bauteile ist in Bestandsplänen zu dokumentieren. 

8.2 RSB: Anlieferkontrollen 

Die Lieferscheine sowie die Liefertermine der RSB sind der Fremdprüfung vorab zur Verfü-

gung zu stellen. Es erfolgt eine visuelle Anlieferkontrolle durch die Fremdprüfung. Die Liefer-

dokumentation erfolgt durch die Fremdprüfung im Schlussbericht. 

8.3 RSB: Versuchsfeld 

Innerhalb des Versuchsfeldbaus ist keine Verlegung/Schweißung von RSB vorgesehen.  

8.4 RSB: Probeschweißungen 

Folgende Qualitätsprüfungen sind im Rahmen der Fremdprüfung im Regeleinbau in Form 

von Probeschweißungen wie nachfolgend angegeben durchzuführen: 

Rohre/Muffen in der Fläche: Im Regelfall wird mindestens je Rohrdimension und Muffentyp 

eine Probeschweißung angefertigt, die durch die Fremdprüfung im Poly-Prüflabor geprüft 

wird (siehe auch Teil 2.3 Anlage 3 SQÜ-RSB Kapitel 8.2). 

Durchdringungsbauteil/KDB: Es ist eine Probeschweißung (WE-Naht) anzufertigen mit dem 

Material des Durchdringungsbauteils (Platte) und der KDB. Diese sowie eine Probe des 

Schweißzusatzes (SZ) sind der Fremdprüfung zu übergeben. An dem Material des SZ wer-

den im Poly-Labor der Fremdprüfung Untersuchungen gem. Tabelle 1 (Bestimmung der 

Dichte und des Schmelzindexes) durchgeführt, an der Schweißprobe neben der Prüfung der 

Nahtabmessungen (Befund) ein Schälversuch. 
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Rohr/Rohr: Die Anbindung des neu verlegten Sickerwasserrohres an das bestehende Rohr-

system im Böschungsbereich (Kanal/Schacht) erfolgt per Elektromuffe (E-Muffe) oder Heiz-

elementstumpfschweißen (Spiegelschweißen). Hierfür ist der Fremdprüfung ebenfalls eine 

Probeschweißung zu übergeben. Im Poly-Labor der Fremdprüfung wird die Fügefestigkeit 

(technologischer Biegeversuch bzw. Zugversuch) überprüft. 

8.5 RSB: Regeleinbau 

Im Rahmen der Baustellentermine werden die Rohrverlegung und -anbindung stichprobenar-

tig überprüft. Eine Entnahme von Proben aus RSB im Regeleinbau erfolgt lediglich, falls 

Mängel vor Ort festgestellt werden. 

Als Qualitätsprüfungen sind im Rahmen der Fremdprüfung im Regeleinbau visuelle Kontrol-

len neben den in Kapitel 8.4 genannten Probeschweißungen vorzusehen. 
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9 Bewertung der Prüfergebnisse, Maßnahmen bei Abweichungen 

Bei den Qualitätsprüfungen sind diejenigen Qualitätskriterien einzuhalten, die im vorliegen-

den Qualitätsmanagementplan festgelegt sind. 

Sind im vorliegenden Qualitätsmanagementplan Mindestanforderungen, so müssen alle 

Prüfwerte diesen Anforderungen genügen. 

Sind innerhalb dieses Qualitätsmanagementplanes keine konkreten Anforderungen über 

zulässige Bandbreiten für die Prüfergebnisse anderer Kennwerte (z. B. Nenndicken) enthal-

ten, so ergeben sich diese aus den einschlägigen Vorschriften. 

Vor jeder Prüfung des FP ist durch die EP anhand seiner Ergebnisse nachzuweisen, dass 

das zu prüfende Bauteil die Einhaltung der Anforderungen erwarten lässt. Im Fall der Nicht-

einhaltung der Materialkennwerte, sind die Qualitätsmängel umgehend und unter Abstim-

mung mit der FP zu beseitigen.  

Vorgenommene Nachbesserungen sind im Rahmen der Eigenüberwachung und Fremdprü-

fung erneut zu prüfen und die Ergebnisse zu protokollieren. Alle Nachbesserungen sind se-

parat zu erfassen und zu dokumentieren. 

10 Dokumentation 

Sämtliche Untersuchungen der Eignungsprüfungen (Laborversuche, Versuchsfeld etc.) der 

Eigenüberwachung und Fremdprüfung sind vollständig zu dokumentieren. Die Versuchser-

gebnisse und die Bewertung der Qualitätsprüfungen sind durch die EP arbeitstäglich der FP 

zu übergeben. Durch die FP werden diese Ergebnisse arbeitstäglich zusammengestellt und 

auf der Baustelle jederzeit zugänglich gehalten. 

Auf Basis des kontrollierten Ersteinbaus sind vom Auftragnehmer Einbauanweisungen für die 

Herstellung dieser Elemente aufzustellen, die Grundlage für die Ausführung werden. 

Die einzelnen Arbeitsschritte sowie die Probenentnahmestellen sind anhand von Plänen dar-

zulegen. Alle Prüfungen sind dabei mit Probenummern und dem Entnahmedatum zu verse-

hen. Die Probennummern sind von der EP und FP getrennt voneinander in Bestandsplänen 

einzutragen. 
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Von der Fremdprüfung ist eine Gesamtdokumentation sämtlicher Ergebnisse der Eignungs-

prüfungen, der Eigenprüfung, und der Fremdprüfung der Maßnahme vorzulegen. In dieser 

sollen insbesondere Prüfvermerke zur planmäßigen Ausführung der Arbeiten sowie über die 

Einhaltung der Anforderungen des Qualitätsmanagementplanes enthalten sein.  

11 Freigaben und Abnahmen 

11.1 Bauanlaufberatung 

Zu Beginn der Bauausführung ist eine Bauanlaufberatung mit allen an der Bauausführung 

Beteiligten von Behörde, Vertretern der Bauausführung, der Fremdprüfung und der Eigen-

prüfung durchzuführen. Grundlage der Baubesprechung stellen der geprüfte und bestätigte 

fortgeschriebene Qualitätsmanagementplan und die Bauausführungspläne dar.  

Nach erteilter Baufreigabe durch das LfU SH ist zweiwöchentlich, nach Bedarf wöchentlich, 

eine Bauberatung durchzuführen.  

11.2 Freigabe von vorlaufenden Eignungsprüfungen, Einbauanweisungen etc. 

Die Eignungsprüfungen inkl. Standsicherheitsnachweise, Werkstattpläne, Einbauanweisun-

gen (auf Basis des Versuchsfeldes) etc. sind der Fremdprüfung spätestens 15 Werktage vor 

Baubeginn der jeweiligen Teilmaßnahme zur Prüfung vorzulegen. Die Freigabe der Materia-

lien erfolgt in Abstimmung mit dem LfU SH durch die Fremdprüfung auf Grundlage der im 

QMP dargestellten Anforderungen. Bis zur Freigabe erfolgt der Einbau von Baumaterialien 

auf eigenes Risiko.  

11.3 Freigabe und Abnahme von Bauteilen 

Die Freigabe zum Weiterbau nach der Fertigstellung eines Bauteiles/Bauabschnittes erfolgt 

in Abstimmung mit dem LfU SH durch die Fremdprüfung. Ein Weiterbau ohne Freigabe er-

folgt auf Risiko und Verantwortung des Auftragnehmers. 

Nach Beendigung der Baumaßnahmen ist eine behördliche Schlussabnahme der gesamten 

Baumaßnahme durchzuführen.  

Hierzu müssen mindestens vier Wochen vor dem geplanten Termin für die Schlussabnahme 

folgende Unterlagen vorgelegt werden: 
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• Dokumentation der gesamten Baumaßnahme, die unter anderem sämtliche Er-

gebnisse der Qualitätsüberwachung enthält und Bestandspläne, etc., 

• Schlussbericht der FP inkl. Abnahmeempfehlung  

• Eine Erklärung der Bauleitung des AG, dass die Baumaßnahme gemäß den ge-

nehmigten Unterlagen und den einschlägigen Normen errichtet wurde. 

Teilabnahmen nach VOB/B können grundsätzlich erst nach Vorliegen aller Versuchsergeb-

nisse einschließlich der entsprechenden Dokumentation eines komplett hergestellten Teilbe-

reiches erfolgen.  

Teilabnahmen und die Schlussabnahme nach VOB/B sind in schriftlicher Form durch die 

Bauleitung des AG zu protokollieren. 

 
12 Schlussbemerkung 

Der vorliegende Qualitätsmanagementplan beschreibt die Verantwortlichkeiten und Aufga-

ben der Überwachung, Anforderungen an die einzelnen Komponenten sowie den Umfang 

der Eignungsprüfungen und der Qualitätsprüfungen an den angelieferten bzw. verarbeiteten 

Baustoffen. 

Dieser Qualitätsmanagementplan wird in Abhängigkeit von den Ausführungserfahrungen an 

neue Erkenntnisse angepasst. Eine entsprechende Modifizierung des Qualitätsmanage-

mentplanes erfolgt durch die Fremdprüfung in Abstimmung mit dem Auftraggeber, dem Auf-

tragnehmer und dem LfU SH. 

Schwerin, 05.11.2024 

 

Bearbeitung: 

Christopher Laesch, M.Sc. 
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